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Medizinische Versorgungszentren (MVZ) eröffnen 
Zahnarztpraxen ganz neue Wachstumsoptionen jen-
seits der für Berufsausübungsgemeinschaften gelten-
den Beschränkungen. Über ein MVZ ist es möglich, 
unbegrenzt viele Zahnärzte einzustellen, die Expansi-
on durch die Eröffnung neuer Zweigpraxen kontinuier-
lich voranzutreiben und mittels Beteiligung von Kran-
kenhäusern als Gesellschafter auch private Investoren 
als Geldgeber zu gewinnen.

Als Trägergesellschaft für ein MVZ kommt beispiels-
weise eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), 
eine Partnerschaftsgesellschaft oder eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (GmbH) in Frage. Aufgrund 
der gewünschten Haftungsbeschränkung fällt die Wahl 
oft auf die GmbH.

Steuerliche Wahlmöglichkeiten  
bei der Gründung einer  
MVZ-GmbH

Häufig wird eine MVZ-GmbH gegründet, in die eine 
oder mehrere Einzelpraxen bzw. Anteile an Gemein-
schaftspraxen eingebracht werden. Wurde der Gewinn 
der Zahnarztpraxis bislang durch Einnahmenüber-
schussrechnung ermittelt, ist es nun erforderlich, zur 
Bilanzierung überzugehen und eine Einbringungsbi-
lanz zu erstellen. Damit wird eindeutig dargestellt, 
welches Vermögen zu welchem Wert in die MVZ- 
GmbH eingebracht wird. Manchmal entsteht hier ein 
sogenannter Übergangsgewinn, den der einbringende 
Zahnarzt versteuern muss.

Des Weiteren ist das Umwandlungssteuerrecht zu 
beachten. Die Einbringung kann unter bestimmten 
Voraussetzungen zu Buchwerten erfolgen. Alternativ 
können aber auch die stillen Reserven aufgedeckt 
werden. Stille Reserven sind das „Mehr“ an Wert 
der Praxis, das nicht in den Büchern steht. Typische 
Beispiele sind der Praxis-Goodwill (Patientenstamm, 
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guter Ruf der Praxis) und die Praxisimmobilie, die seit 
der Anschaffung im Wert gestiegen ist. Die stillen Re-
serven können ganz oder teilweise (quotal) aufgedeckt 
werden.

Bei einem vom Finanzamt anerkannten Buch-
wertansatz entstehen keine Steuern. Mit der Aufde-
ckung der stillen Reserven werden jedoch Steuer-
zahlungen ausgelöst, obwohl dem Zahnarzt durch 
die Gründung der MVZ-GmbH kein Geld zufließt. Es 
spricht also einiges für die Einbringung des Vermö-
gens in die GmbH zu Buchwerten. Wenn der einbrin-
gende Zahnarzt sich allerdings die Steuern auf die auf-
gedeckten stillen Reserven leisten kann, sollte er noch 
einmal darüber nachdenken, denn der Buchwertansatz 
hat auch Nachteile.

Höhere Abschreibungen  
bei Aufdeckung der stillen  
Reserven

Nach dem Wert, mit dem die MVZ-GmbH das 
 eingebrachte Vermögen ansetzt, bemisst sich das 
 Abschreibungspotenzial. Hat die  Praxisimmobilie bei-
spielsweise einen Buchwert von 500.000 EUR und 
laut Sachverständigengutachten einen Wert von 
1.000.000 EUR, kann die GmbH bei Aufdeckung der 
stillen Reserven 500.000 EUR mehr abschreiben als bei 
der Buchwertfortführung. Der Praxis-Goodwill steht 
beim Buchwertansatz überhaupt nicht zur Abschrei-
bung zur Verfügung. Er kann nur dann abgeschrieben 
werden, wenn sein Wert bei der Einbringung aufge-
deckt wird. Dadurch erhöht sich das Abschreibungspo-
tenzial der MVZ-GmbH zusätzlich.

Im Ergebnis zahlt die MVZ-GmbH durch die höhe-
ren Abschreibungen Jahr für Jahr weniger Steuern 
als bei einer Einbringung zum Buchwert. Dadurch 
verbessert sich die Liquiditätslage der GmbH. Nicht 
übersehen werden darf aber die Tatsache, dass die 
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höheren Abschreibungen den Jahresüberschuss der 
MVZ- GmbH mindern und die GmbH dadurch grund-
sätzlich weniger an die Gesellschafter ausschütten 
kann. Denn nach dem GmbH-Gesetz haben die Ge-
sellschafter nicht etwa Anspruch auf die vorhandene 
Liquidität der Gesellschaft, sondern auf den Jahres-
überschuss (zuzüglich Gewinnvortrag, abzüglich Ver-
lustvortrag und nur, soweit nicht ausschüttungsge-
sperrt).

Teure Steuerstundung bei 
Buchwertfortführung

Die Anschaffungskosten der GmbH-Anteile für die 
gründenden Zahnärzte bemessen sich nach dem 
Wertansatz des eingebrachten Vermögens bei der 
 GmbH. Bei der Buchwertfortführung sind die Anschaf-
fungskosten (deutlich) geringer als bei der (anteiligen) 
Aufdeckung der stillen Reserven. Setzt sich ein be-
teiligter Zahnarzt eines Tages zur Ruhe und verkauft 
seine GmbH-Anteile, fällt sein Veräußerungsgewinn 
umso höher aus, je niedriger die Anschaffungskosten 
der Anteile waren. Der Zahnarzt zahlt also im Alter bei 
der Buchwertfortführung mehr Steuern. Werden die 
stillen Reserven bei der GmbH-Gründung aufgedeckt, 
muss der Zahnarzt die Steuern sofort entrichten, und 
beim Anteilsverkauf zum Eintritt in den Ruhestand fällt 
die Steuerlast entsprechend geringer aus.

Die Gründung einer MVZ-GmbH mit Einbringung 
einer Zahnarztpraxis zu Buchwerten ist also ein dop-
peltes Geschenk an den Fiskus. Durch das geringe-
re Abschreibungsvolumen zahlt die GmbH Jahr für 
Jahr mehr Steuern, und beim späteren Verkauf der 
 GmbH-Anteile werden Steuern auf einen höheren  
Veräußerungsgewinn fällig. Im Ergebnis müssen die 
bei der Einbringung nicht aufgedeckten stillen Re-
serven zweimal versteuert werden. Außerdem ist  
die Buchwertfortführung auch nach der Gründung  
an bestimmte Auflagen gebunden, sonst entfällt 
sie rückwirkend, und die stillen Reserven werden 
doch noch (anteilig) aufgedeckt. Häufigster Anwen-
dungsfall: Der einbringende Zahnarzt veräußert seine  
GmbH-Anteile innerhalb von sieben Jahren nach der 
Einbringung.

Neben der grundsätzlichen unternehmerischen 
Entscheidung über den Wertansatz des eingebrachten 
Vermögens sind vor dem Beschluss, eine MVZ-GmbH 
zu gründen, noch weitere Punkte abzuwägen.

Keine laufenden Entnahmen bei der 
MVZ-GmbH möglich

Bei Einzel- oder Gemeinschaftspraxen können 
die Inhaber bzw. Gesellschafter jederzeit – bei der 
Gemeinschaftspraxis im Rahmen der gesellschafts-
vertraglichen Vereinbarungen – Entnahmen für ihren 
Lebensunterhalt tätigen. Bei einer GmbH sind keine 
Entnahmen möglich. Benötigt der Gesellschafter Geld, 
erhält er dieses in Form seines monatlichen Gehaltes 
sowie ein- bis zweimal jährlich durch Gewinnaus-
schüttungen. Ausnahmsweise kann die MVZ-GmbH 
dem Gesellschafter auch ein Darlehen gewähren, das 
aber zu Konditionen wie unter fremden Dritten verein-
bart (z. B. Verzinsung, Sicherheitengestellung) und an 
die Gesellschaft zurückgezahlt werden muss.

Höhe des Gehalts muss steuerlich 
angemessen sein

Bei der Höhe des monatlichen Gehalts der bei der 
MVZ-GmbH angestellten Gesellschafter besteht ein 
gewisser Spielraum. Unsere Erfahrung hat aber ge-
zeigt, dass – abhängig von der Größe des MVZ – ein 
Gehalt von mehr als 20.000 EUR brutto monatlich bei 
einer Betriebsprüfung schwerlich als angemessen und 
fremdüblich darstellbar ist. Ein Gehalt von 20.000 EUR 
klingt zunächst recht ordentlich. Jedoch muss bedacht 
werden, dass davon sämtliche Zahlungen – private 
Steuern, Versorgungswerk, Krankenversicherung, Zins 
und Tilgung für private Kredite, private Altersvorsor-
ge, laufender Lebensunterhalt usw. – bestritten wer-
den müssen.

Zahnärzten, die über die Gründung eines MVZ 
nachdenken, empfehlen wir insbesondere den MVZ-
Check, bei dem steuerliche, rechtliche und betriebs-
wirtschaftliche Chancen und Risiken des Vorhabens 
durchleuchtet werden. Am Ende dieser Prüfung steht 
fest, ob eine MVZ-GmbH bei den individuellen Voraus-
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setzungen des Mandanten überhaupt sinnvoll ist oder 
ob alternative Wachstumsstrategien aussichtsreicher 
sind. Mehr Informationen zur Gründungsberatung  
einer MVZ-GmbH finden Sie im Internet unter http://
www.bischoffundpartner.de/mvz-gruendung.aspx.
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und schmeckt man.

Ajona beseitigt schnell 
und anhaltend schädliche 
Bakterien wie z.B. S. mutans 
(Leitkeim für Karies) und A. 
actinomycetem comitans 
(Leitkeim für Parodontitis).
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Alle häufi gen Zahn- und Zahnfl eischprobleme werden durch 
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Zahnfl eisch, reiner Atem und 
eine lang anhaltende, sehr 
angenehme Frische
im Mund.
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